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HAUSORDNUNG

FÜR DEN VOLLZUG 

DES ARBEITSEXTERNATES (AEX)
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese Hausordnung regelt die Rechte und Pflichten der dem Wohnheim Lindenfeld (WHL) von den Strafvollzugsbehörden zum Vollzug von Freiheitsstrafen in der Form des Arbeitsexternates  zugewiesenen Insassen. Sie basiert auf der Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Luzern und dem Verein Wohnheim Lindenfeld.
Gesetzliche Grundlagen: 

Der Vollzug im WHL richtet sich nach Bundesrecht, der Strafprozessordnung des Kantons Luzern (SRL Nr. 305), der weiteren massgeblichen kantonalen Gesetzgebung sowie den Richtlinien des Konkordates der Kantone der Nordwest- und Innerschweiz über den Vollzug von Strafen und Massnahmen.

Voraussetzungen für die Aufnahme sind: 

· Der Vollzugsauftrag bzw. der rechtskräftige Entscheid der einweisenden Behörde muss vorliegen;
· Vor dem Eintritt in das WHL ist der Heimleitung ein rechtsgültiger Arbeitsvertrag vorzulegen;

· Steht der Eingewiesene in keinem Arbeitsverhältnis, muss eine Tagesstruktur eingerichtet sein (Haushaltführung, Renten-Bezüger);
· Der Bewerber hat den Nachweis über den Abschluss einer Kranken- und Haftpflichtversicherung – bei einer Haushaltführung den Nachweis der Unfallversicherung - beizubringen;
· Das Pekulium bzw. das Guthaben des Bewerbers ist von der Strafvollzugs- bzw. Massnahmevollzugsinstitution an das Wohnheim zu überweisen. (Ein Teil davon dient der Kostensicherung des ersten Aufenthaltsmonates im Heim); 

· Der Bewerber anerkennt und akzeptiert die Reglemente sowie die Hausordnung und die sie ergänzenden Vereinbarungen.

2. EINTRITT

Beim Eintritt führt der/die Verantwortliche mit dem Insassen ein Eintrittsgespräch. Der  Insasse wird dabei über seine Rechte und Pflichten als Insasse im Status des Arbeitsexternates sowie über die von ihm einzuhaltenden Vorschriften eingehend orientiert.

Das WHL hält beim Eintrittsgespräch ausdrücklich fest, dass die in der Verfügung der einweisenden Behörde festgelegten Bedingungen und Auflagen sowie die Vereinbarungen mit dem Insasse und dem Wohnheim (z.B. die Regelung der Aus- und Einrückungszeiten) einzuhalten sind. Der Insasse wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei Nichteinhaltung der vorgenannten Regelungen und Vereinbarungen eine Rückversetzung in den Normalvollzug angeordnet werden müsste.

3. UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG

Die Insassen im Status des Arbeitsexternates sind im Hauptgebäude des Wohnheimes untergebracht. Ihre Präsenz wird mittels eines An- und Abmeldesystems sowie der permanenten Anwesenheitskontrolle durch die/den Diensthabende/n überprüft. 

Jedem Insassen  steht ein Einzelzimmer mit dazugehörendem Lavabo zu. Die Toiletten- und Duschanlage befinden sich - ebenso wie das Bad - auf der Etage. 

Den Insassen  stehen die beiden Gemeinschaftsräume, der Fitnessraum und die Aussenanlagen wie Pétanque-Bahn, Tischtennis etc. zur freien Verfügung. Für die kleinen Einkäufe wie Süsswaren, Zigaretten, Früchte, alkoholfreie Getränke, Toilettenartikel kann der hausinterne Kiosk benützt werden.

Die Mahlzeiten werden gemeinsam im Speisesaal eingenommen. Das Essen wird von der Heimküche zu den in der Hausordnung festgelegten Hauptmahlzeiten serviert.

4. VOLLZUGSPLAN (PHASEN)
Für Aufenthalte über sechs Monate wird ein individueller Vollzugsplan erstellt. Bei Eingewiesenen mit einer Aufenthaltsdauer unter sechs Monaten kann dieser entfallen.  Bei diesen Insassen richten sich die Bemühungen des Wohnheims auf die Austrittsvorbereitung bezüglich Wohnen, Arbeit, soziale Vernetzung und – wenn angeordnet oder unter freiwilliger Mitwirkung des Insassen angezeigt – auf die Therapie.
Der Vollzugsplan für Personen im AEX/WAEX im Wohnheim leitet sich vom generellen Auftrag der AEX- und WAEX- Institutionen für eine fürsorgebetonte Durchführung dieser letzten oder vorletzten Stufe im progressiven Straf- und Massnahmenvollzug ab. Entsprechend ist auch der Vollzug im WHL bzw. der Vollzug im begleiteten Wohnen progressiv gestaltet und verfolgt das in den konkordatlichen Richtlinien erwähnte Ziel, dem Eingewiesenen schrittweise vermehrte Freiheit, Selbständigkeit und Verantwortung zu gewähren bzw. zu übertragen. Zur Lenkung dieses Prozesses dient das Instrument „Vollzugsplan“ (Art. 75 Abs. 3 StGB).

· Der Vollzug von AEX im WHL erfolgt in 3 Phasen und orientiert sich am Vollzugsplan in den AEX- Institutionen der Deutschweizer Konkordate;:
· Der Vollzugsplan regelt im Kapitel Vollzugsstufen den Ausgang, den Urlaub und die Ferien. Je nach Fortschritt bzw. individueller Befähigung kann dem Eingewiesenen die Verwaltung des Lohnes Schritt für Schritt übertragen werden. Das Controlling durch das WHL bleibt aber bestehen. Zudem wird im Vollzugsplan die weitergehende Hilfestellung zur Zielerreichung in der Freizeitgestaltung (z.B. Besuche von Kursen jeglicher Art, Weiterbildung etc.) festgehalten;: 

· Fixpunkt in den Vollzugsstufen bildet das wöchentlich stattfindende, obligatorische Betreuungs- und Beratungsgespräch mit Zielfestlegung und Prüfung der Zielerreichung. Dieses wird von der Bezugsperson (Sozialarbeiter/in) zeitlich und organisatorisch festgelegt.

5. AUS- UND EINRÜCKREGELUNG

Spätestens beim Eintritt werden die Aus- und Einrückzeiten, welche sich an die individuellen Gegebenheiten anpassen (Arbeitszeiten und –ort) festgesetzt. Die Aus- und Einrückzeiten bewegen sich üblicherweise in folgendem Rahmen: 
Montag – Freitag:

06.00 h Ausrücken zur Arbeit.

19.30 h Einrücken von der Arbeit. 

Einrücken (von der Arbeit)
Einrückende haben sich am Schalter zu melden und die Präsenzkarte in Empfang zu nehmen. Die Heimleitung behält sich vor, jederzeit eine Kontrolle der mitgebrachten Behältnisse wie Taschen, Koffern, Plastiksäcken etc. anzuordnen. Zu diesem Zwecke hat der Insasse im Status des Arbeitsexternates die Behältnisse zu öffnen. Eine Verweigerung oder Behinderung der Kontrolle wird disziplinarisch geahndet und hat im schlimmsten Fall die Rückversetzung in den Normalstrafvollzug zur Folge.  

Ausrücken (zur Arbeit)
Vor jedem Verlassen des Heimes hat der Insasse seine Präsenzkarte dem diensthabenden Mitarbeiter abzugeben. Falls sich der/die  BetreuerIn nicht in der Anmeldung aufhält, kann er/sie über Tel. int. 28 erreicht werden. 
Freie Arbeitstage und Ferientage sind umgehend der Heimleitung zu melden. Stellt der Arbeitgeber während Ferienzeiten den Betrieb ein, verbringt der Insasse die Zeit grundsätzlich im Wohnheim. Während solchen Betriebsferien kann der Insasse im Heim beschäftigt werden. Die Ferienzeit wird mit dem Insassen besprochen und eine allfällige Tagesstruktur vereinbart. 

6. ARBEITSUNFÄHIGKEIT WEGEN KRANKHEIT / UNFALL
lst der Insasse infolge Krankheit oder Unfall nicht arbeitsfähig, hat er dies sofort dem/der Diensthabenden zu melden. Ein krankgemeldeter Insasse darf das Heim nicht verlassen. Das Heim bietet ihm die Möglichkeit, den Arbeitgeber zu benachrichtigen. Nach dem dritten Arbeitstag hat er ein Arztzeugnis beizubringen. Zwecks Arztbesuches erteilt ihm die Heimleitung einen Kurzausgang.

7. LEISTUNGEN DES WHL

Folgende Dienstleistungen des Wohnheims Lindenfeld sollen Ihnen einen unterstützenden Rahmen auf dem Weg in die definitive Freiheit gewähren:

· Ordnungsgemässer Vollzug gemäss bundesrechtlichen, kantonalen und konkordatlichen Bestimmungen sowie Vollzug von behördlich angeordneten bzw. verfügten Massnahmen;
· Regelmässige Beratungs- und Unterstützungsgespräche mit den Klienten sowie bei Bedarf mit deren Umfeld; 

· Erstellen und Kontrollieren des Vollzugphasenplanes und der Vereinbarungen mit Arbeitgebern;
· Regelmässige Arbeitszeit- und Arbeitsplatzkontrolle;
· Kontrollierte Abgabe von Medikamenten und Vergällungsmitteln und/oder Substituten auf Anordnung; 
· Abnahme von angeordneten Urinproben und Alko-Tests;
· Führen der Lohnverwaltung, Budgeterstellung und Beratung der Klienten in finanziellen Angelegenheiten;
· Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Einweisern, Arbeitgebern und andern zuständigen Fachpersonen und Fachstellen wie Therapeutinnen/Therapeuten, Bewährungsdienst, Ärztinnen/Ärzten, Zahnärztinnen/Zahnärzten usw.;

· Erstellen von Führungsberichten zuhanden der Justizbehörde;
8. PFLICHTEN DES INSASSEN:

· Einhaltung aller Auflagen in der Verfügung der Einweisungsbehörde;
· Einhaltung der Weisungen sowie der Hausordnung und der sie ergänzenden Vereinbarungen mit der Heimleitung;
· Persönliches Engagement des Insassen zur Erreichung des Vollzugszieles;
· Korrekter Umgang mit Personal und Mitbewohnern;
9. BEZUGSPERSON IM WOHNHEIM

Jeder Insasse hat im Wohnheim eine Bezugs- und Ansprechperson. Audienzbegehren für ausserhalb der regelmässig stattfindenden und zum Voraus festgelegten Termine sind frühzeitig (ein paar Tage im Voraus) und schriftlich einzureichen.

10. URLAUB

Der Bezug von Urlaub richtet sich nach dem Vollzugsplan (Kapitel: Vollzugsstufen). Gesuche für a.o. Urlaube, welche in den Vollzugsstufen nicht geregelt sind, müssen der Heimleitung frühstmöglichst - spätestens eine Woche vor dem gewünschten Urlaubstermin begründet unterbreitet werden. Diese Urlaube bedingen die Zustimmung der einweisenden Behörde und werden nur in Ausnahmefällen gewährt. (Hinweis: Die Gewährung von Urlaub setzt u.a. ein klagloses Verhalten voraus).
11. MAHLZEITEN

Im Heim wird verpflegt, wer sich über eine Hauptmahlzeit im Hause aufhält. An Wochenenden, bzw. an Frei-Tagen von Schichtarbeitenden ist volle Verpflegung im Heim gewährleistet. Schichtarbeitende können bei der Bereichsleitung um die Ausgabe eines Lunchs nachfragen. Eine Geltendmachung von Ansprüchen aus nicht eingenommenen Mahlzeiten besteht nicht. (Siehe auch Liste Pensionskosten und Verfügung der einweisenden Behörde).

Es gelten folgende Hauptmahlzeiten:

Montag bis Freitag:

Mittagessen
12.10 Uhr 

Nachtessen
18.30 Uhr

Samstage, Sonntage, Feiertage:

Frühstück
08.00 - 09.30 Uhr

Mittagessen
11.30 Uhr

Nachtessen
17.30 Uhr

12. ZIMMERORDNUNG

Für Sauberkeit und Ordnung in den Zimmern sind die Insassen grundsätzlich selbst verantwortlich. Die Zimmer werden jedoch 3 x pro Woche vom Reinigungsdienst des WHL gereinigt. Der Reinigungsdienst tätigt auch den Wechsel der Bett- (14-täglich) und Frottéwäsche (wöchentlich). Die wohnliche Ausstattung des Zimmers ist erwünscht. Die Heimleitung behält sich aber vor, die Aufbewahrung von Ausstattungsgegenständen, Effekten, Gerätschaften und Apparaturen etc. abzulehnen. Jede Art von Waffenbesitz ist verboten. Sämtliche Waffen müssen unaufgefordert der Heimleitung zur Verwahrung übergeben werden. Illegaler Waffenbesitz wird der Polizei gemeldet. Das Halten von Tieren ist im Wohnheim untersagt. 

Aus Gründen der Sicherheit ist es untersagt, im Zimmer zu kochen, Heizapparate und Bügeleisen zu verwenden oder Kerzen o. ä. anzuzünden. Wird durch vorschriftswidriges Verhalten ein Feueralarm ausgelöst, so hat der Verursacher für die entstehenden Kosten aufzukommen. 

Die Benützung von Fernsehapparaten, Radios, Kassettenrecordern sowie Computern in den Zimmern ist erlaubt. (Dabei ist hinsichtlich Lautstärke auf die übrigen Insassen Rücksicht zu nehmen). Die Installation eines Internetanschlusses (Modem) oder eines anderen elektronischen Übermittlungsgerätes am Kabel oder anderen Hausanschlüssen ist nur mit der Bewilligung der Heimleitung gestattet. Generell dürfen elektronische Geräte nur mit Einwilligung der Heimleitung im Zimmer eingesetzt werden. 

Die Zimmer werden von dem/der diensthabenden BetreuerIn kontrolliert. Es wird dringend empfohlen, die Zimmer beim Verlassen abzuschliessen. Der Betreuungs- und Reinigungsdienst hat aber mit einem übergeordneten Schlüssel Zugang zum Zimmer. Wertsachen, wichtige Dokumente wie Ausweise etc. können zur sicheren Aufbewahrung gegen Quittung dem Betreuungsdienst abgegeben werden. Die Heimleitung übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verlust an persönlichen Effekten!

13. POST

Jeder Insasse verfügt über einen eigenen Briefkasten. Ankommende Post wird vom Betreuungsdienst in den Briefkasten des Insassen gelegt. Die Insassen sind für die Um- und Weiterleitung der Post selber verantwortlich. (Formulare der Post können beim Betreuungsdienst bezogen werden). 

14. ALKOHOL / MEDIKAMENTE / DROGEN

Besitz und Genuss von Alkohol, alkoholhaltigen Lebens- und Genussmitteln, Medikamenten und Drogen im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes sind strikte verboten, ebenso der Handel damit. Das Betreuungspersonal des Wohnheims kann bei Verdacht jederzeit Alcotests oder Urinproben durchführen. Eine Verweigerung wird einem positiven Befund gleichgestellt und entsprechend sanktioniert. Bei einem positiven Befund hat der Insasse die Kosten für den Test zu bezahlen. Bei negativem Befund übernimmt das Wohnheim die Kosten. 

Das Rauchen im Wohnheim ist grundsätzlich nicht erwünscht.  Rauchen ist daher nur in den dafür vorgesehenen Räumen und im Zimmer gestattet.
15. ENTSORGUNG

Der Abfall ist zu separieren. Zeitungen, Illustrierte etc. sind zu bündeln. Alu, Blech und Glas, ist gesondert in einen dafür vorgesehenen Behälter (im Putzraum beim Balkon) zu bringen. 

Der Abfall ist im dazugehörenden Behältnis zu deponieren.

16. PERSOENLICHE WAESCHE

Die persönliche Wäsche wird im WHL gewaschen. Zu diesem Zwecke müssen die Kleidungsstücke mit einem Namensschildchen versehen werden. Die Abgabe der zu waschenden Kleider muss bis spätestens am Sonntagabend im dazugehörenden Wäschesack erfolgen. Am darauf folgenden Donnerstagabend können die gewaschenen Kleidungsstücke wieder in der Lingerie abgeholt werden. 

17. ABEND- / NACHTBETRIEB GENERELL

Das Betreuungspersonal ist gehalten, die Anwesenheit der Insassen zu prüfen und eine entsprechende Kontrolle zu führen. Sie haben sich abends ab 22.45 h in Ihrem Zimmer oder im Aufenthaltsraum aufzuhalten. (Wer nicht im Zimmer oder im Aufenthaltsraum angetroffen wird, gilt als abwesend). In den Abendstunden sowie in der Nacht ist der/die Diensthabende in dringenden Fällen telefonisch über die Nummern 28 oder 29 erreichbar. 

18. NACHTRUHE
Ab 22.00 Uhr ist allgemeine Nachtruhe. Die Fernseh- und Radioapparate müssen auf Zimmerlautstärke eingestellt werden. Es erfolgt kein Weckdienst durch das WHL. Jeder Insasse ist selbst dafür verantwortlich, dass er pünktlich an seinem Arbeitsplatz eintrifft.

19. NOTFAELLE / FEUER UND RAUCH
An der Zimmertüre befindet sich eine Skizze mit Hinweisen auf Fluchtmöglichkeiten. Ergänzend zur Skizze wird das Verhalten im Notfall aufgezeigt. Auf jeder Etage befindet sich im Korridor ein Telefon und ein so genannter Feuerlöschposten sowie ein Feuer-Handtaster. 

Bei Feuerausbruch oder Rauch führen Fluchtwege über das Haupttreppen- oder Nottreppenhaus. (Keinesfalls den Lift benützen!! Unterlassen Sie das Öffnen der Fenster.) 

20. SORGFALTSPFLICHT
Zu den Räumlichkeiten sowie zu den zur Verfügung stehenden Gerätschaften und Einrichtungen ist Sorge zu tragen.

Für mutwillig oder fahrlässig verursachte Schäden besteht Schadenersatzpflicht. Das Heim behält sich vor, gegen Verursacher Anzeige zu erstatten. 

21. DISZIPLINARWESEN / -VERFAHREN
Diese orientiert sich an Art.  91 Abs. 1 – 3 StGB sowie an der entsprechenden kantonalen Gesetzgebung.

Der Insasse hat sich strikte an die Hausordnung zu halten. Zuwiderhandlungen oder  Nichtbefolgen der Anweisungen des Personals werden von der Heimleitung diszipliniert. Dem Betroffenen wird das rechtliche Gehör gewährt, d.h. er wird zum Sachverhalt angehört und er kann eine Stellungnahme zu Protokoll geben. Wird eine Disziplinarmassnahme ausgesprochen, wird ihm diese unverzüglich eröffnet und gegen Unterschrift ausgehändigt. Eine Beschwerde gegen einen Disziplinarentscheid ist innerhalb von 24 Stunden der Heimleitung zwecks Weiterleitung an das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern zu übergeben. Eine Kopie der Disziplinarverfügung sowie einer allfälligen Beschwerdeeingabe werden der einweisenden Behörde zugestellt. 
22. DISZIPLINARMASSNAHMEN / DISZIPLINARSTRAFEN
Als Disziplinarvergehen gelten im Wohnheim Lindenfeld:

· Verstoss gegen die Hausordnung bzw. Nichtbefolgen der Vorschriften der Hausordnung
· Nicht- oder verspätete Rückkehr von der Arbeit oder vom Urlaub

· Drohungen und/oder Angriffe auf die körperliche Integrität anderer

· Widersetzlichkeit gegen Anordnungen und Weisungen des Personals

· Besitz, Konsum und Handel von Alkohol, Betäubungsmitteln, Waffen etc. 

· Sachbeschädigungen an Mobiliar, Einrichtungen und am Eigentum Dritter

· Störung von Ruhe und Ordnung 

Von der Heimleitung bzw. der Leitung des Bereichs Justiz des Wohnheims können folgende Disziplinarmassnahmen, bzw. Disziplinarstrafen ausgefällt werden:

· Mündliche Ermahnung

· Verweis

· Entzug von Erleichterungen (z.B. Ausgang, Urlaub)
Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstössen gegen die Hausordnung wird der zuständigen Behörde Antrag auf Rückversetzung in den Normalstrafvollzug gestellt. Bei leichten Vergehen und im erstmaligen Fall kann jedoch davon Abstand genommen werden. 

23. BESCHWERDEN
Beschwerden gegen MitarbeiterInnen können schriftlich bei der Heimleitung - solche gegen die Heimleitung bei der Heimkommission erhoben werden. Gegen Verfügungen der Heimkommission kann bei der Beschwerdeinstanz, Herr Peter Prinz, Sozialvorsteher, Gemeindeverwaltung, 6010 Kriens, Beschwerde geführt werden. 

24. FAHRZEUGE
Mofas und Fahrräder können im Veloraum eingestellt werden. PW’s sind auf dem Parkplatz vis à vis der Unterkunft abzustellen. Sämtliche Fahrzeuge sind abzuschliessen. Das Wohnheim übernimmt keine Haftung bei Beschädigung oder Diebstahl. 

25. BEDINGTE ENTLASSUNG /ÜBERTRITT WOHN- UND ARBEITSEXTERNAT (WAEX)
Auf den Termin einer möglichen bedingten Entlassung oder dem Übertritt ins WAEX stellt der Insasse (wenn nötig mit Unterstützung des/der persönlichen BetreuerIn) ein Gesuch um bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug oder für den Übertritt ins Wohn- und Arbeitsexternat. Gleichzeitig verfasst der/die BetreuerIn einen Führungsbericht zuhanden der einweisenden Behörde. 

Am Tag der Entlassung oder dem Übertritt ins WAEX räumt und reinigt der Insasse sein Zimmer und nimmt alle seine Effekten mit. Für im Heim zurückgelassene - später nicht abgeholte Effekten - wird pro Tag eine Gebühr erhoben. Das Heim behält sich vor, diese Effekten auf Kosten der Besitzer einzulagern. 

Emmen, 27.12.2007 / die Heimkommission
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